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Einleitung

I. Problemaufriss

Internal Investigations bezeichnen ein im Ursprung US-amerikanisches Phäno-
men in der Rechtspraxis, das sich, im Gepäck global agierender Unternehmen über
den Atlantik gebracht, spätestens seit dem aufsehenerregenden Korruptionsskandal
um Siemens nunmehr auch in Deutschland verbreitet hat.1

In den 1960er Jahren sah sich die SEC (United States Securities and Exchange
Commission) mit der Erkenntnis konfrontiert, angesichts begrenzter Ressourcen
ihrer Behörde Rechtsverstöße großer, börsennotierter Unternehmen nur schwerlich
aus eigener Kraft aufklären zu können.2 Zur Bewältigung dieser Schwäche etablierte
die SEC eine Vorgehensweise, die imWesentlichen noch immer der heutigen Praxis
entspricht und als Geburtsstunde der Internal Investigations bezeichnet werden kann:
Die SEC ging dazu über, in Reaktion auf ihr bekannt gewordene Verdachtsfälle mit
einer informellen, allgemein gehaltenen3 Aufforderung an das entsprechende Un-
ternehmen heranzutreten, eigenständig mögliche interne Delinquenz aufzuklären
und die entsprechenden internen Erkenntnisse zu übersenden.4

Im Gegenzug stellte die SEC einem sich solchermaßen kooperativ zeigenden
Unternehmen eine erhebliche Reduzierung der drohenden, sehr hohen5 Geldsank-
tionen oder gar ein vollständiges Absehen von Verfolgung in Aussicht.6 Für die
Unternehmen ergab sich mit der Einführung dieser Praxis der weitere Vorteil, mit
dem Verzicht, sich den Behörden zu widersetzen, eine besondere Medienaufmerk-
samkeit und daraus resultierende Gefährdung des Unternehmensrufs vermeiden zu
können.7 Im Übrigen führen die Unternehmen die ihnen überantworteten, internen
Untersuchungen in der Regel nicht selbst durch, sondern mandatieren oftmals
wiederum spezialisierte Wirtschaftskanzleien, die von der SEC als besonders ver-
trauenswürdig ausgewiesen werden.8

1 Wastl/Litzka/Pusch, NStZ 2009, 68 f.
2 Nestler, in: Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis, Internal Investigations, Kap. 1 Rn. 5; Rö-

diger, Strafverfolgung von Unternehmen, 206 f.
3 Die unspezifische Natur drängt den Verband, den ganzen Betrieb zu untersuchen, Gerst,

CCZ 2012, 1, 2.
4 v. Rosen, BB 2009, 230; Wastl/Litzka/Pusch, NStZ 2009, 68 f.
5 Wehnert, FS E. Müller, 729, 732, „drakonisch“.
6 Wehnert, FS E. Müller, 729, 733 f.; Wastl/Litzka/Pusch, NStZ 2009, 68, 69.
7 Behrens, RIW 2009, 22, 32; I. Roxin, StV 2012, 116, 118.
8 v. Rosen, BB 2009, 230; Gerst, CCZ 2012, 1, 2.



Was zunächst nach einer klassischen „win-win-Situation“ klingt, birgt indes ein
erhebliches Problem für die Angestellten im betreffenden Unternehmen.9 Denn der
Verzicht auf Geldsanktionen gegenüber dem Unternehmen und die damit einher-
gehende Anreizsetzung zur internen Ermittlung wird behördenseits vor allem mit
dem Ziel betrieben, die Individualtäter imUnternehmen ausfindig zu machen und zu
sanktionieren.10 Eine der primären Informationsquellen sind dabei die Mitarbeiter
des Unternehmens selbst, die üblicherweise aufgefordert werden, umfassend Re-
chenschaft über ihr Arbeitsverhalten abzulegen.11 Da eine Weigerung zur Auskunft
arbeitsrechtliche Konsequenzen – wie etwa die Kündigung – zur Folge haben kann,
befinden sich Arbeitnehmer in dem Dilemma, entweder dem Auskunftsverlangen
nachzukommen und sich damit potenziell selbst zu belasten oder zu schweigen und
die einschneidenden arbeitsrechtlichen Maßnahmen hinzunehmen.12 Die Arbeit-
nehmerlage ist gerade deshalb prekär, weil das Unternehmen die selbstbezichtigende
Auskunft angesichts der winkenden Vorteile aus der Kooperation mit der SEC im
Eigeninteresse dokumentieren und an die Behörden weiterleiten wird.13 Das
Schicksal einzelner Angestellter ist aus Sicht des Unternehmenswohls regelmäßig
irrelevant.14 Es zeigt sich ein deutlicher Interessenkonflikt zwischen dem Unter-
nehmen und seinen Angestellten.15

Erreichen solchermaßen unter Druck erwirkte Geständnisse die SEC und damit
die staatliche Sphäre, wird das Problem deutlich. Hätte der Staat selbst den ver-
dächtigen Mitarbeiter befragt, hätte er dessen Selbstbelastungsfreiheit achten müs-
sen. Das private Unternehmen muss gegenüber seinen Mitarbeitern nichts derglei-
chen tun – maßgeblich sind hier nur die Regeln des privatrechtlichen Arbeitsver-
hältnisses. Dadurch, dass die SEC dem Verband Anreize setzt, selbst (gegen seine
Angestellten) zu ermitteln, wird – wie intendiert – die Aufklärungswahrschein-
lichkeit erhöht. Allerdings gelingt dies gerade nur, weil der Staat unter Zwischen-
schaltung des privaten Unternehmens die Selbstbelastungsfreiheit der Mitarbeiter
faktisch aushebelt.16

Für deutsche Unternehmen ist die Praxis der SEC insofern relevant, als dass der
US-amerikanischen Behörde mit dem FCAP (Foreign Corrupt Practices Act) von
1977 weitreichende Ermittlungsbefugnisse auch gegenüber US-börsennotierten, im
Übrigen aber ausländischen Unternehmen eingeräumt wurden. Beispielhaft wurden

9 Gerst, CCZ 2012, 1, 2, der Mitarbeiter drohe „der ,Letzte‘“ zu sein, „den die sprich-
wörtlichen ,Hunde beißen‘“.

10 Rödiger, Strafverfolgung von Unternehmen, 207.
11 Bosbach, in: MAH Strafverteidigung, § 54 Rn. 91.
12 v. Rosen, BB 2009, 230, 231.
13 Pfordte, in: Strafverteidigung im Rechtsstaat, 740, 746.
14 Im Gegenteil wird das Ergreifen von Maßnahmen gegen verantwortliche Mitarbeiter in

den USA sanktionsmildernd gewertet, Wehnert, FS E. Müller, 729, 735 f.
15 Pfordte, in: Strafverteidigung im Rechtsstaat, 740, 742 ff.; Anders, wistra 2014, 329,

330; Gerst, CCZ 2012, 1, 2, die Interessen stünden sich diametral entgegen.
16 v. Rosen, BB 2009, 230, 231.
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zur Zeit der Korruptionsvorwürfe gegenüber Siemens Aktien dieses Unternehmens
an der US-Börse gehandelt, weshalb es dem FCPA unterfiel und sich folglich der
soeben beschriebenen Vorgehensweise der SEC ausgesetzt sah. Zwar ist es voll-
kommen normal, dass ein Unternehmen auf fremden Kapitalmärkten den dortigen
Regelungen unterliegt, jedoch kann es zu Spannungen verschiedener Rechtsräume
führen, wenn es die dortige Rechtspraxis international übernimmt.17 Genau dies ist
jedoch bei Internal Investigations, vermittelt über Siemens als dahingehendem
Pionier, geschehen.18

Dem Siemens-Fall wird insofern eine „Katalysatorfunktion“ für die Verbreitung
von internen Ermittlungen im deutschen Rechts- und Wirtschaftsraum zugespro-
chen. 19 Er hat hierzulande ein Schlaglicht auf die Themen „Compliance“ und
„Internal Investigations“ geworfen und damit Vorbildfunktion für kommende
Wirtschaftsstraffälle auch jenseits der US-amerikanischen Jurisdiktion übernom-
men. Beispiele gibt es mittlerweile zuhauf: MAN, HSH Nordbank, VW etc.20

Obwohl das Vorgehen der SEC und die gesamte Idee der Internal Investigations in
der deutschen Rechtswissenschaft vielfach kritisiert worden sind,21 findet auch in
Deutschland die Annahme, die Arbeitnehmer träfe gegenüber dem Arbeitgeber eine
umfassende Rechenschaftspflicht, überwiegend Zustimmung.22 Auch die Staatsan-
waltschaften versuchen immer wieder, sich die Ergebnisse von internen Ermittlun-
gen zunutze zu machen.23

Dabei droht dem Arbeitnehmer auch hierzulande in der gerichtlichen Praxis das
Nachsehen. In der Rechtsprechung der Arbeitsgerichtewird die Auskunftspflicht des
Mitarbeiters hinsichtlich selbstbezichtigender Angaben mit einem Verweis auf den
sog. „Gemeinschuldnerbeschluss“ des BVerfG gestützt. Dort sah das BVerfG eine
Pflicht des Gemeinschuldners, sich selbst gegenüber den Gläubigern zu bezichtigen,
als zulässig an, folgerte jedoch aus der Selbstbelastungsfreiheit eine Unverwert-
barkeit dieser Auskünfte im Strafverfahren.24 Auch die Selbstbelastung im Ar-
beitsverhältnis – so die Arbeitsgerichte – sei folglich aus arbeitsrechtlicher Per-
spektive keine unzumutbare Belastung, weil diese Auskünfte im Strafverfahren

17 v. Rosen, BB 2009, 230.
18 Knauer/Buhlmann, AnwBl 2010, 387, 388.
19 Nestler, in: Knierim/Rübenstahl/Tsambikakis, Internal Investigations, Kap. 1 Rn. 14 f.
20 Für eine Kurzübersicht über diese Fälle s. u. Einl. 2. Teil.
21 Siehe etwa die scharfe Kritik des Strafverteidigers Amelung, wiedergegeben von: Wer-

res, manager magazin 07/2008, „Leistungsabfall“, der vom „Guantanamo des deutschen Ar-
beitsrechts“ spricht.

22 So etwa Wilkens, Internal Investigations, 303; Müller-Bonanni, AnwBl 2010, 651, 653;
Haefcke, CCZ 2014, 39 f.

23 Notfalls auch gegen den Willen des Unternehmens mittels Beschlagnahme. Siehe dazu:
BVerfG, NJW 2018, 2385 ff.; LG Hamburg, NJW 2011, 942 ff.; LG Mannheim, NZWiSt
2012, 424 ff.; LG Bonn, NZWiSt 2013, 21 ff.

24 BVerfG, NJW 1981, 1431 ff.
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